
Kaa/EW/005/2022 

N i e d e r s c h r i f t 

 

über die Sitzung der Einwohnerversammlung Kaaks am 31.08.2022. 

 

 

Anwesend: 

Vorsitzende/r  

 Bürgermeister Klaus-Wilhelm Rohwedder   

Gemeindevertreter/in  

 Carsten Butenschön  - Bauausschussvorsitzender - 

 Jörn Betz   

 Heiko Fischer   

 Norbert Fischer   

 Ute Holler   

 Bernd Paulsen   

Gäste  

 Katharina Berges  - Büro "Gut und Land" - 

 Einwohnerinnen und  Einwohner  - lt. beiliegender Anwesenheitsliste - 

Protokollführer/-in  

 Andreas von Possel   

 

 

Nicht anwesend: 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Bürgermeister Rohwedder alle Anwesenden, 

insbesondere Frau Berges vom Büro „Gut und Land“ sowie Herrn Andreas von Possel von 

der Amtsverwaltung. Er freut sich über das große Interesse an den Themen, die die Gemeinde 

Kaaks derzeit bewegen. Hinsichtlich der Photovoltaik-Freiflächenanlagen weist Herr Bürger-

meister Rohwedder darauf hin, dass die Gemeindevertretung diesbezüglich noch keinen ab-

schließenden Beschluss gefasst hat. Vielmehr ist es das Ziel der Gemeinde, die Einwohnerin-

nen und Einwohner vorab umfangreich zu informieren. Mit dem Thema Photovoltaik-

Freiflächenanlagen haben sich derzeit viele Gemeinden zu befassen.   

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentlicher Teil 

 1    Bericht des Bürgermeisters   

 2    Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet   

 3    Sachstandsbericht zum Ortsentwicklungskonzept   

 4    Zukunft des Dörpsmobils   

Ort: 

 

 "Brüdigams Wildwechsel" in Kaaks 

Beginn: 

 

19:35 Uhr 

Ende: 

 

21:15 Uhr 
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 5    Mitteilungen und Anfragen   

 

TOP 1: Bericht des Bürgermeisters 

Bürgermeister Rohwedder berichtet zu folgenden Angelegenheiten: 

 

1.1 

Bürgermeister Rohwedder berichtet von den Energieeinsparmaßnahmen in der Gemeinde. 

Neben der Durchführung von umfangreichen energetischen Maßnahmen im ehemaligen Raif-

feisengebäude wurde auch die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde auf LED umgestellt. Dies 

hat zu erheblichen Energieeinsparungen geführt. Das Objekt „Wildwechsel“ wird demnächst 

von einem Energieberater überprüft. Für eventuell eintretende Notfälle hat die Gemeinde ein 

Notstromaggregat erworben. Beim „Wildwechsel“ ist ein entsprechender Anschluss vorhan-

den.  

 

1.2 

Im Neubaugebiet in Eversdorf sind alle Grundstücke veräußert. 

 

1.3 

Die am Spiel- und Sportplatz festgestellten Mängel wurden alle behoben.  

 

1.4 

Am Bootsanleger in Kaaks wurden Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des 

regionalen touristischen Interesses beteiligt sich die Amtsverwaltung an den Kosten.  

 

1.5 

Die neu installierte Wanderwegbeschilderung wird gut angenommen. Diese Maßnahme wur-

de von der AktivRegion Steinburg gefördert. 

 

1.6 

Für das kommende Jahr wird eine verantwortliche Person für die Betreuung des gemeindli-

chen Internetauftritts gesucht. 

 

1.7 

Der Ordnungsamtsleiter, Herr Dunker, hat mitgeteilt, dass dringend Wohnraum für Flüchtlin-

ge benötigt wird. 

 

1.8 

Über das Land Schleswig-Holstein wurden am Wildwechsel kostenlose Fahrradbügel und 

eine Reparaturstation aufgebaut.  

 

 

 

TOP 2: Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet 

Bürgermeister Rohwedder führt ausführlich in den Sachverhalt ein und teilt mit, dass die Er-

zeugung von erneuerbarer Energien aufgrund der aktuellen Geschehnisse in aller Munde ist 

und insofern an Bedeutung gewonnen hat. In vielen weiteren Gemeinden des Amtes, so auch 

in der Gemeinde Kaaks, wenden sich Projektierer an die Gemeinden mit dem Ziel Photovolta-

ik-Freiflächenanlagen zu entwickeln. In der Nachbargemeinde Ottenbüttel haben Planungen 

zu einem Solarpark bereits begonnen. Aktuell wurde das sogenannte Osterpaket beschlossen, 



 3 

welches beinhaltet, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuer-

barer Energien nunmehr im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen 

Sicherheit dient. Bereits vor einiger Zeit haben sich Landeigentümer an die Gemeinde ge-

wandt, so dass sich die Mitglieder der Gemeindevertretung in Arbeitsgesprächen und Sitzun-

gen mit dem Thema befasst haben. Bürgermeister Rohwedder bittet den Bauausschussvorsit-

zenden, Herrn Carsten Butenschön, näher zu erläutern. 

 

Herr Butenschön bedankt sich für die einleitenden Worte und bringt zunächst einmal seine 

Freude über das große Interesse in der Bevölkerung zum Ausdruck. Bereits Anfang 2021 gab 

es die erste Kontaktaufnahme mit der Gemeinde. Nach erfolgter Änderung der Projektstruktur 

wurden die Gespräche intensiviert. Die Angelegenheit wurde durchaus kritisch betrachtet, 

aber im Verlauf ergab sich ein guter Dialog. Die Gemeinde muss sich nun die Frage stellen, 

ob sie Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet grundsätzlich Raum bieten möch-

te und wenn ja, wo in der Gemeinde und in welcher Größe. Herr Butenschön berichtet von 

einem konstruktiven Prozess über die Fraktionsgrenzen hinaus. Ein konkretes Projekt hat nun 

eine entsprechende Reife erlangt, so dass dieses der Allgemeinheit vorgestellt werden soll. 

Herr Butenschön bittet Frau Berges vorzutragen.  

 

Frau Berges bedankt sich auch im Namen der Vorhabenträger, das Projekt in diesem Rahmen 

vorstellen zu können. Sie erläutert das Vorhaben anhand einer Power-Point-Präsentation, wel-

che diesem Protokoll als Anlage beigefügt wird. Frau Berges erläutert, dass die Bundesregie-

rung sich mit dem Klimaschutzplan 2045 eindeutig zum Ausbau regenerativen Energien be-

kannt hat. Das sogenannte Osterpaket (EEG Novelle) enthält wesentliche Änderungen, unter 

anderem für Photovoltaik. Die Errichtung und der Betrieb erneuerbarer Energieanlagen liegt 

nunmehr im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Im 

Genehmigungsverfahren sind die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die 

Schutzgüterabwägung einzustellen. Gemäß der Neufassung des § 6 des EEG 2023 sollen An-

lagenbetreiber Gemeinden, die von der Errichtung einer Anlage betroffen sind, finanziell be-

teiligen. Die lokale Wertschöpfung vor Ort in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde bleibt zu 

100 % in der Gemeinde. Die Ausbauziele für Solarenergie wurden deutlich angehoben. Frei-

flächenanlagen längs von Autobahn und Schienenwegen sind nunmehr bis zu einer Entfer-

nung von 500 m förderfähig (vorher 200 m, davor 100 m).  

Frau Berges erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie äußert, dass mit PV-

Freiflächenanlagen derzeit der „billigste Strom“ produziert wird.  

Bevor Frau Berges die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Ebene des Landes Schleswig-

Holstein darstellt, stellt sie kurz ihr Büro vor. Erst kürzlich wurde eine weitere Zweigstelle in 

Tellingstedt bezogen. 

Hinsichtlich des Planungsrechtes macht sie deutlich, dass die Planungshoheit bei den Kom-

munen liegt. Es gibt keinen Anspruch auf eine entsprechende Flächenausweisung. Insgesamt 

bedarf es einer umfangreichen Bauleitplanung, die in der Hand der Gemeinde liegt. Über ein 

Standortrahmenkonzept, für das es rechtliche Vorgaben gibt, hat die Gemeinde die Möglich-

keit, die Freiflächennutzung auf geeignete Standorte zu lenken. Diesbezüglich hat die Ge-

meinde einen Abwägungsprozess vorzunehmen. Es bedarf der Betrachtung des gesamten 

Gemeindegebietes. Zusätzlich gibt es ein interkommunales Abstimmungsgebot.  

Frau Berges stellt die Untersuchungsmethodik für ein Standortrahmenkonzept dar, welches 

im Entwurf vorliegt. Die übergeordneten und zu berücksichtigenden Planungen, wie Landes-

entwicklungsplan und Landschaftsrahmenplan, werden kurz erläutert. Zudem ist die Weißflä-

chenkartierung des Kreises Steinburg aus dem Jahr 2021 bei der Erstellung des Standortrah-

menkonzeptes zu berücksichtigen.  

Aus der Standortrahmenuntersuchung für die Gemeinde Kaaks haben sich drei Prioritäten 

hinsichtlich der vorhandenen Weißflächen gebildet. Als Priorität 1 hat sich ein vorbelasteter 

Bereich entlang der A 23 und der dort vorhandenen Stromtrasse herauskristallisiert. Hierbei 
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handelt es sich um einen von der Landesplanung favorisierten Bereich. Zuletzt wurden derar-

tige Bereiche auch im Koalitionsvertrag 2022 bis 2027 gesondert genannt. Das Ergebnis des 

Standortrahmenkonzeptes wurde im Rahmen einer Bauausschusssitzung erörtert, mit dem 

Ergebnis, dass man sich in dem besagten Bereich PV-Freiflächenanlagen vorstellen kann, 

allerdings versehen mit einer Begrenzung auf ein vertretbares Maß. Ob die Ausweisung von 

PV-Freiflächenanlagen einmal zur Pflicht wird (wie bei Wind) kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht gesagt werden.  

Sodann stellt Frau Berges den Unterschied zwischen PPA Projekten (ohne Förderung) und 

EEG Projekten (mit Förderung) dar. Bei EEG Flächen sind die 0,2 Cent je Kilowattstunde 

erstattungsfähig. Dies ist bei PPA Projekten (Stromlieferverträge) nicht der Fall. Derzeit kön-

nen über PPA Projekte höhere Preise am Markt erzielt werden.  

Frau Berges stellt die Flächenkulisse für den im Vortrag titulierten „Energiepark Kaaks“ vor. 

Dieser ist aufgrund der Vorgaben der Gemeinden auf 25 Hektar gedeckelt und berücksichtigt 

einen 40 m Abstand zur Bundesautobahn. Hinsichtlich der vorhandenen Freileitung wurde 

planerisch ein Korridor freigehalten. Näheres wird sich im Bauleitplanverfahren ergeben. Die 

einzelnen Abstände zur vorhandenen Wohnbebauung im Außenbereich und eine denkbare 

Belegung der Flächen mit Modulen werden dargestellt. Erfahrungsgemäß kann sich diese 

auch noch im Bauleitplanverfahren ändern. Beispielhaft wird eine Solartischkonstruktion vor-

gestellt. Die eingezäunte Fläche des Solarparks übersteigt die 25 Hektar nicht. 

Frau Berges stellt kurz verschiedene Belegungsvarianten vor. Agri-PV ist nach ihrer Aussage 

im Norden nicht wirtschaftlich darstellbar. Dies hängt unter anderem mit hohen Windhöffig-

keit in Schleswig-Holstein zusammen. Ein Beispiel einer Feldbelegung mit Modulen und Un-

terkonstruktion wird visualisiert. Gemäß Frau Berges soll ein besonderer Wert auf die Bio-

diversität gelegt werden. Hierzu können später vertraglich Regelungen getroffen werden.  

Frau Berges stellt die aus ihrer Sicht notwendigen nächsten Schritte dar. Die Gemeinde sollte 

zunächst einen Grundsatzbeschluss fassen, ob sie sich PV-Freiflächenanlagen im Gemeinde-

gebiet vorstellen kann. Diesbezüglich gibt es eine entsprechende Empfehlung des Bauaus-

schusses. Das kommunale Standortrahmenkonzept muss finalisiert werden. Hieran anschlie-

ßen müsste sich eine interkommunale Abstimmung. Es sind insofern noch einige Grundlagen 

zu schaffen, bevor ein Antrag auf eine vorhabenbezogene Bauleitplanung gestellt wird. 

Abschließend skizziert Frau Berges eine Auswahl von Beteiligungsmodellen. Diese verstehen 

sich nicht nebeneinander.  

 

Herr Butenschön bedankt sich für die interessanten Ausführungen und gibt den Anwesenden 

Gelegenheit Fragen zu stellen.  

Frau Berges teilt auf Nachfrage mit, dass die Anlagen voraussichtlich ca. 30 – 35 Jahre in 

Betrieb sein werden und es für die Module ein Rückgabesystem gibt.  

Ein Anwohner trifft die Feststellung, dass zunächst geäußert wurde, dass ein Solarpark erst ab 

einer Größe von 40 Hektar wirtschaftlich betrieben werden kann. Gemäß Frau Berges hat man 

die eigenen Prüfungen noch einmal vertieft, mit dem Ergebnis, dass ein Solarpark auch in der 

vorgestellten Größe wirtschaftlich betrieben werden kann. Dies geht allerdings mit einem 

höheren unternehmerischen Risiko einher.  

Auf Nachfrage teilt Frau Berges mit, dass der Anteil an Solarmodulen aus Deutschland wie-

der steigt. Der derzeitige Bedarf an Solarmodulen kann durch deutsche Hersteller allein aller-

dings nicht gedeckt werden. Entgegen der Praxis bei den Windenergieanlagen erzeugen So-

larparks ununterbrochen Energie, solange die Sonne scheint (keine Abschaltung).  

Die in der Präsentation dargestellten Ertragsmöglichkeiten werden in Frage gestellt. Hierzu 

teil Frau Berges mit, dass zu gegebener Zeit ein Ertragsgutachten von einem unabhängigen 

Gutachter erstellt wird.  

Zur Frage, ob die 0,2 Cent je Kilowattstunde unbefristet gezahlt werden äußert Frau Berges, 

dass dies der Fall ist.  
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Es werden einige Fragen hinsichtlich der potenziellen Artenvielfalt in Verbindung mit der 

Bewirtschaftung der Flächen gestellt. Frau Berges teilte hierzu mit, dass die Fläche ohne Be-

wirtschaftung nicht betrieben werden kann, weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, 

dass die Flächen derzeit biotopisch gesehen artenarm sind.  

 

Da keine weiteren Fragen gestellt werden, bedankt sich Herr Butenschön für den regen Aus-

tausch. Die Gemeindevertretung wird sich nun mit dem Thema befassen. Der Bauausschuss 

der Gemeinde hat sich mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt und zwar mit dem Er-

gebnis, dass man sich grundsätzlich Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gemeindege-

biet vorstellen kann, diese lediglich im vorbelasteten Bereich der A 23 und zwar mit einer 

Obergrenze von 25 Hektar für den eingezäunten Bereich eines Solarparks. Zudem wurde der 

Gemeindevertretung empfohlen, den erforderlich werdenden Ausgleich im Zusammenhang 

mit der Photovoltaik-Freiflächenanlage, wenn möglich, innerhalb der Fläche oder im unmit-

telbaren Umfeld des Vorhabens sicherzustellen.  

Ein entsprechender Beschluss in der Gemeindevertretung wäre gemäß Herrn Butenschön ein 

Signal an den Vorhabenträger mit der Standortalternativprüfung (auch interkommunal) fortzu-

fahren und sich hieran anschließend zu gegebener Zeit einen entsprechenden Antrag an die 

Gemeinde zu richten. 

Ein Anwohner erkundigt sich im Nachgang hinsichtlich der potenziellen Größe der Aus-

gleichsfläche. Hierzu wird mitgeteilt, dass der Ausgleichsbedarf im Bauleitplanverfahren im 

Rahmen der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung festgestellt wird. Die Planung hat noch keine 

entsprechende Tiefe, um hier eine verlässliche Aussage zu treffen.  

 

Bürgermeister Rohwedder bedankt sich bei den Anwesenden für die sachliche Diskussion. 

Er hebt die potenziellen Vorteile für die Gemeinde, wie Beteiligung über die 0,2 Cent je Ki-

lowattstunde, die lokale Wertschöpfung, die potenziellen Gewerbesteuereinnahmen und den 

Beitrag zur Energiewende, hervor. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf die anste-

henden Aufgaben in der Gemeinde, unter anderem auf die Forderung der Hanseatischen Feu-

erwehrunfallkasse ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen. 

 

 

 

TOP 3: Sachstandsbericht zum Ortsentwicklungskonzept 

Bürgermeister Rohwedder teilt mit, dass die Gemeindevertretung den Beschluss gefasst hat 

ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde aufzustellen, welches sich unter anderem mit 

der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde befassen soll. Es wurde eine Lenkungsgruppe 

gebildet, der der Bürgermeister, der Bauausschussvorsitzende sowie weitere Vertreter aus der 

Gemeinde angehören, die nicht Mitglied in der Gemeindevertretung sind. Die Zusammenset-

zung wurde bewusst so gewählt. Das Ortsentwicklungskonzept wird unter Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Jugendlichen aufgestellt. Am 8. September 2022 wird es 

einen Dorfspaziergang geben. Bürgermeister Rohwedder wirbt um eine rege Beteiligung. 

Bauausschussvorsitzender Butenschön ergänzt, dass es sich um aktivste Möglichkeit handelt 

sich an der Dorfentwicklung zu beteiligen.  

 

 

 

TOP 4: Zukunft des Dörpsmobils 

Bürgermeister Rohwedder bittet die Vorsitzende des Vereins, Frau Holler, zu berichten. Frau 

Holler teilt mit, dass sich die Nutzung des Dörpsmobils leider nicht so eingestellt hat wie er-
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hofft. Das Angebot wurde zunächst bis zum Ende des Jahres verlängert. Dann wird das Fahr-

zeug, nicht zuletzt auch wegen einer anstehenden Preissteigerung, abgegeben. Der Verein 

wird zunächst beibehalten. Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Mittel können 

voraussichtlich komplett zurückgezahlt werden. Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass monat-

lich 80 Nutzerstunden benötigt werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. 

Hiervon ist man leider weit entfernt.  

Bürgermeister Rohwedder bedauert die Entwicklung und bedankt sich für das Engagement. 

 

 

 

TOP 5: Mitteilungen und Anfragen 

Es erfolgen folgende Mitteilungen und Anfragen: 

 

5.1 

Auf Nachfrage einer Anwohnerin wird noch einmal ausführlich erläutert, warum die Rah-

menbedingungen für Agri-PV derzeit nicht gegeben sind.  

 

5.2 

Die Power-Point-Präsentation zum Tagesordnungspunkt 2 wird der Öffentlichkeit zur Verfü-

gung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Bürgermeister Klaus-Wilhelm Rohwedder 

Vorsitzender 

 

…………………………………… 

Andreas von Possel 

Protokollführer 
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